
   
 
 
 
 

 

Amtsblatt der Stadt Hilden 
 

Sitzungstermine 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 

  1. Einladung zur 29. - öffentlichen und nichtöffentlichen - Sitzung des Rates am 
Mittwoch, dem 23.04.2008 um 17:00 Uhr, im Bürgersaal des Bürgerhauses, 
Mittelstraße 40 

  2. Erteilung einer einfachen Melderegisterauskunft im automatisierten Abruf über 
das Internet 

  3. Widerspruchsrecht gegen Datenübermittlungen und Einwilligungsrecht für Da-
tenübermittlungen in Zusammenhang mit der Erteilung einer einfachen Melde-
registerauskunft im automatisierten Abruf über das Internet 

Bekanntmachung des Umlegungsausschusses der Stadt Hilden 

  4. Beschluss gem. § 76 BauGB betreffend die Grundstücke Gemarkung Hilden, 
Flur 9, Flurstücke 1155, 1173 und 1400 (Verkehrsfläche, In den Hesseln), Flur-
stück 1230 (Landwirtschaftsfläche, In den Hesseln), Flurstücke 1398 und 1399 
(Erholungsfläche, In den Hesseln) und Flur 42, Flurstück 36 (Waldfläche, Lehn-
gemark): Zuteilung zweier bebaubarer Grundstücke an Umlegungsbeteiligte 
sowie Zuteilung von zwei Verkehrsflächen und je einer Landwirtschafts- und 
Waldfläche an die Stadt Hilden 

Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Hilden 

  5. Fliesenarbeiten - Schulen Beethovenstraße 

  6. Erneuerung Regenwasserkanal Beethovenstraße 

  7. Elektroarbeiten - Schulen Beethovenstraße 

  8. Serverklimatisierung an verschiedenen Schulen 

  9. Malerarbeiten - Schulen Beethovenstraße 

10. Austausch von Heizkesseln 

11. Umbau ELA-Anlagen an 3 Grundschulen 

12. Akustikdecken – Wilhelm-Fabry-Realschule 

13. Elektroarbeiten – Wilhelm-Fabry-Realschule 

Jahrgang 15 

Nr. 07 

Datum 15.04.2008 

Herausgeber: 
Der Bürgermeister der Stadt Hilden –Haupt- und Personalamt, 
Am Rathaus 1, 40721 Hilden, Telefon: 0 21 03/72-152. 
Das Amtsblatt der Stadt Hilden erscheint in unregelmäßigen Abstän-
den und ist gegen eine Gebühr von 1,00 € (Einzelausgabe) bzw. 
20,00  € (Jahresabonnement) - jeweils zzgl. Zustellung - beim Bürger-
büro erhältlich sowie unter www.hilden.de einzusehen. 
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Sitzungstermine 2008 
 

                 *Verabschiedung Haushalt 
 

Bei Interesse an den Tagesordnungen, können diese beim Bürgermeisterbüro unter 
� 0 21 03 / 72-106 oder mailto:miriam.russo@hilden.de angefordert werden. 

Die Tagesordnungen werden dann - entweder einmalig oder aber auch auf Wunsch regelmäßig - kostenlos zugesandt. 
**************************************** 

 
 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 
 

1. Einladung zur 29. - öffentlichen und nichtöffentlichen - Sitzung des Rates am Mittwoch, dem 
23.04.2008 um 17:00 Uhr, im Bürgersaal des Bürgerhauses, Mittelstraße 40 
 
Um 17.30 Uhr wird eine Einwohnerfragestunde durchgeführt mit einer zeitlichen Begrenzung von 30 Minuten. 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentliche Sitzung 
 

00. Bindungsbeschluss gem. § 113 Abs. 1 GO NRW betr.: 
 a) Herbeiführung einer Sitzung der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke und  
 b) Beurlaubung des Geschäftsführers 
 hier: Antrag der BA-Fraktion in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 09.04.08 
 SV-Nr.: 01/118 
 

01. Befangenheitserklärungen 
 

02. Umbesetzung in den Ausschüssen  - SV-Nr.: 01/117 
 

03. Angelegenheiten des Stadtentwicklungsausschusses 
 

a) Bebauungsplan Nr. 228 A und Nr. 228 B für den Bereich Bahnhofsallee/  
 Eisenbahntrasse/Alte Ellerstraße (ehemaliger Güterbahnhof); - SV-Nr.: 61/208 
 hier: 1. Teilung des Bebauungsplans Nr.228 in einen Teilbereich A & einen Teilbereich B 
   Änderung des Aufstellungsbeschlusses 
 2. Abhandlung der Anregungen für den Bebauungsplan Nr. 228 A 
 3. Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 228 A 
 4. Abhandlung der Anregungen für den Bebauungsplan Nr. 228 B 
 5. Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 228 B 
 

b) Bebauungsplan Nr. 236 für den Bereich Gerresheimer Straße/Augustastraße/Hoffeldstraße 
 hier: Urteil des OVG Münster vom 17.01.2008 – SV-Nr.: 61/211 
 

c) Widmung von öffentlichen Verkehrsflächen im Stadtgebiet Hilden – SV-Nr.: 61/215 
 hier: In den Hesseln 
 Heinrich-Heine-Straße 
 Oerkhaushof 
 

d) Abrechnung der Erschließungsanlage „Bruchhauser Weg - Karnaper Str. bis Diesterwegstr.“ 
 hier: I. Satzung der Stadt Hilden über die Festlegung der Merkmale der endgültigen Herstellung 
  der Erschließungsanlage „Bruchhauser Weg – Karnaper Str. bis Diesterwestr.“ 

 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Rat 30. 13. 05.* 23.  18.  27.  29.  17. 

Haupt- und Finanzausschuss  20.  09.  04.   24.  26.  

Rechnungsprüfungsausschuss  25.       22.  24.  

Personalausschuss 28.   07.         

Wirtsch.-u. Wohnungsbauförderungsaussch. 24.    21.     22.   

Stadtentwicklungsausschuss 16. 06. 12. 16. 14. 11.  13. 10. 15. 12. 10. 

Ausschuss für Schule, Sport und Soziales 24.     12.      11. 

Kulturausschuss 25.    15.      28.  

Paten- und Partnerschaftsausschuss 28.            

Jugendhilfeausschuss 23.  13.   05.      03. 

Integrationsbeirat 21.   24.     04.  20.  

Kinderparlament      10.      02. 

Jugendparlament     20.      27.  
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  II. Bildung eines Abrechnungsgebietes sowie Beschluss über die endgültige Herstellung der 
Erschließungsanlage „Bruchhauser Weg – Karnaper Str. bis Diesterwegstr.“ 

 SV-Nr.: 60/090 
 

04. Haushalts- und Gebührenangelegenheiten 
 

a) Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren der 
 Stadt Hilden – SV.: Nr.: 68/039 
 

b) Kenntnisnahme der über- und außerplanmäßigen Aufwendung und investiven Auszahlungen 
 für die Zeit vom 01.10.2007 bis 31.12.2007 – SV-Nr.: 20/135 
 

05. Anfragen und Anträge 
 

a) Zustimmung der Aufsichtsratsmitglieder zu Dienstreisen städt. Beteiligungsunternehmen 
 SV-Nr.: 01/115 
 hier: Antrag der BA-Fraktion 
 

06. Allgemeines 
 

a) Änderung der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Hilden und seine Ausschüsse 
 SV-Nr.: 01/114 
 

b) Entsendung einer offiziellen Delegation nach Warrington – SV-Nr.: 01/113 
 

c) Frauenförderplan (zweite Fortschreibung) – SV-Nr.: 10/032 
 

07. Mitteilungen und Beantwortungen von Anfragen 
 

08. Entgegennahme von Anfragen und Anträgen 
 
 

II. Nichtöffentliche Sitzung 
 

09. Befangenheitserklärungen 
 

10. Fortsetzung) Mitteilungen und Beantwortungen von Anfragen 
 

11. (Fortsetzung) Entgegennahme von Anfragen und Anträgen 
 

12. Verkauf eines Hausgrundstücks im Hildener Osten /Mitte – SV-Nr.: 23/44 
 
Hilden, den 14.04.2008 
gez. Günter Scheib 
Bürgermeister 
 
 

2. Erteilung einer einfachen Melderegisterauskunft im automatisierten Abruf über das Internet 
 

Die Stadt Hilden als Meldebehörde erteilt schriftliche Auskünfte aus dem Melderegister nach den Be-
stimmungen des Meldegesetzes NRW (MG NRW). Nach der seit April 2005 geltenden Fassung des 
MG NRW dürfen die Meldebehörden einfache Melderegisterauskünfte im Wege des automatisierten 
Abrufs über das Internet gemäß § 34 Abs. 1a und 1c erteilen, wenn u. a. der Antragsteller den Betrof-
fenen mit Vor- und Familiennamen sowie mindestens zwei weiteren gespeicherten Daten bezeichnet 
hat und die Identität des Betroffenen durch einen automatisierten Abgleich der im Antrag angegebe-
nen mit den im Melderegister gespeicherten Daten des Betroffenen eindeutig festgestellt worden ist. 
Mitgeteilt werden gem. § 34 Abs. 1 MG NRW der Vor- und Familienname, Doktorgrad und die An-
schrift der Person. 
 

Gemäß § 34 Abs. 1b des MG NRW kann dem Abruf einer einfachen Melderegisterauskunft über das 
Internet widersprochen werden. Die Stadt Hilden verfügt seit kurzem über die technischen Vorausset-
zungen, die den Abruf von einfachen Melderegisterauskünften über das Internet ermöglichen. 
 

Die Eröffnung des Internetzugangs wird gem. § 34 Abs. 1b MG NRW hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 

Hilden, 10.04.2008 
Günter Scheib 
Bürgermeister 
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3. Widerspruchsrecht gegen Datenübermittlungen und Einwilligungsrecht für Datenübermittlun-
gen in Zusammenhang mit der Erteilung einer einfachen Melderegisterauskunft im automati-
sierten Abruf über das Internet 
 

Gemäß § 35 Absatz 6 des Meldegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Meldegesetz NW – MG 
NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.09.1997 (GV.NW.S.332, ber. S. 386), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 05.04.2005 (GV.NW.S.263) weist die Meldebehörde darauf hin: 
 
1. In folgenden Fällen besteht das Recht, WIDERSPRUCH gegen die Weitergabe von Daten durch 

die Meldebehörde zu erheben: 
 

a) Übermittlung der Daten im Wege des automatisierten Abrufs über das Internet (§ 34 Absatz 1b 
MG NW) 

 

b) Weitergabe von Daten an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen 
im Zusammenhang mit Parlaments- und Kommunalwahlen (§ 35 Absatz 2 MG NW) 

 

c) Weitergabe von Daten an Antragsteller und Parteien im Zusammenhang mit Volksbegehren 
und Volksentscheiden sowie Bürgerbegehren (§ 35 Absatz 2 MG NW) 
 

2. In folgenden Fällen ist die Weitergabe von Daten durch die Meldebehörde nur mit ausdrücklicher 
EINWILLIGUNG der Betroffenen zulässig: 

 

a) Weitergabe von Daten über Alters- und Ehejubiläen an Mitglieder parlamentarischer oder 
kommunaler Vertretungskörperschaften sowie Presse und Rundfunk (§ 35 Absatz 3 MG NW) 

 

b) Weitergabe von Daten an Adressbuchverlage zum Zweck der Veröffentlichung in gedruckten 
Adressbüchern (§ 35 Absatz 4 MG NW). 

 

Ziffer 1 und 2 beziehen sich gem. § 22 Melderechtsrahmengesetz (MRRG) und § 35 des Meldege-
setztes für das Land Nordrhein-Westfalen (MGNW) auf eine Melderegisterauskunft über folgende Da-
ten: 
 

1. Vor- und Familienname 
2. Doktorgrad 
3. Anschrift 
4. bei Ehe- und Altersjubiläen zusätzlich Tag und Art des Jubiläums 
 

Betroffene, die von ihrem Widerspruchs- bzw. Einwilligungsrecht Gebrauch machen wollen, werden 
hiermit gebeten, die entsprechende Erklärung schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtverwal-
tung Hilden, Bürgerbüro, Am Rathaus 1, abzugeben. 
Ein entsprechender Vordruck wird hierfür bereitgehalten. 
Bei Personen unter 16 Jahren bedarf es der Unterschrift der Sorgeberechtigten. 
Der Widerspruch bzw. die Einwilligung bedürfen keiner Begründung und bleiben bis auf Widerruf gül-
tig. 
 
Hilden, 10.04.2008 
Günter Scheib 
Bürgermeister 

 
Bekanntmachung des Umlegungsausschusses der Stadt Hilden 
 

4. Beschluss gem. § 76 BauGB betreffend die Grundstücke Gemarkung Hilden, Flur 9, Flurstücke 
1155, 1173 und 1400 (Verkehrsfläche, In den Hesseln), Flurstück 1230 (Landwirtschaftsfläche, 
In den Hesseln), Flurstücke 1398 und 1399 (Erholungsfläche, In den Hesseln) und Flur 42, 
Flurstück 36 (Waldfläche, Lehngemark): Zuteilung zweier bebaubarer Grundstücke an Umle-
gungsbeteiligte sowie Zuteilung von zwei Verkehrsflächen und je einer Landwirtschafts- und 
Waldfläche an die Stadt Hilden 
 

Der Beschluss des Umlegungsausschusses der Stadt Hilden vom 28.02.2008 betreffend die 
Grundstücke Gemarkung Hilden, 
 

Flur 9, Flurstück 1400 
(Verkehrsfläche, In den Hesseln) 
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Flur 42, Flurstück 36 
(Waldfläche, Lehngemark) 

 

Flur 9, Flurstück 1173 
(Verkehrsfläche, In den Hesseln) 

 

Flur 9, Flurstück 1230 
(Landwirtschaftsfläche, In den Hesseln) 

 
Flur 9, Flurstück 1398 

(Erholungsfläche, In den Hesseln) 
 

Flur 9, Flurstück 1155 
(Verkehrsfläche, In den Hesseln) 

 

Flur 9, Flurstück 1399 
(Erholungsfläche, In den Hesseln) 

 

- U 33 / B 1, B 12 und B 15 - 
 
ist am 08.04.2008 unanfechtbar geworden.  
 
Hilden, den 08.04.08 
Der Umlegungsausschuss 
Der Geschäftsführer 
Stuhlträger 
 
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Hilden 
 

5. Fliesenarbeiten - Schulen Beethovenstraße 
 
Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Wandfliesen ca. 200 qm; Sockelfliesen ca. 110 m; Dekorbänder ca. 100 m 
Beginn der Arbeiten: 07.07.2008; Fertigstellung: 18.07.2008 
 

Die Verdingungsunterlagen können ab dem 14.04.2008 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden (Telefon: 02103 / 72 206; Fax: 02103 / 72 620) oder im Zimmer 
243 angefordert werden. Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 07.05.2008, 11:00 Uhr bei 
der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hilden eingehen. Der Eröffnungstermin findet am 07.05.2008, 
11:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre 
Bevollmächtigten anwesend sein. 
 

Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch 
ohne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des 
Angebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende 
Zahlungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualita-
tiv und quantitativ gleichwertig sein. 
 

Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Selbstauskunft, dass keine Eintragungen bzgl. Schwarzarbeit, Korruption und/oder Vorteilsnahme im 
Gewerbezentralregister vorhanden sind 

- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen. 
 

Folgende Nachweise sind auf Verlangen vorzulegen: 
- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu 
vergebenden Leistung vergleichbar sind  

 

Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen 
wird nicht akzeptiert. 
 

Die Bieter sind bis zum 05.06.2008 an ihr Angebot gebunden. 
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Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebe-
stimmungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Tel.: 02104 / 99 – 1441 oder 1413, Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 

6. Erneuerung Regenwasserkanal Beethovenstraße 
 

Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Straßenaufbruch und Wiederherstellung ca. 420 qm; Bodenaushub ca. 600 cbm; Verbau ca. 300qm; 
Rohrverlegung DN 300/400 Bv ca. 170 m; Rohrverlegung DN 300/400 PVC-U SN 8 ca. 30 m; Bach-
auslauf 
Beginn der Arbeiten: 30.06.2008 
Fertigstellung: 08.08.2008 (1. Bauabschnitt) bzw. 02.10.2008 (2. Bauabschnitt) 
 

Die Verdingungsunterlagen können ab dem 14.04.2008 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden (Telefon: 02103 / 72 206; Fax: 02103 / 72 620) oder im Zimmer 
243 gegen ein Entgelt von 16 € angefordert werden. Bei Postversand erhöht sich das Entgelt um 3 €. 
Das Entgelt wird nicht erstattet. Der Betrag ist in bar bei der Zentralen Vergabestelle oder bei der 
Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert (BLZ 334 500 00) auf das Konto Nr. 34 300 566 der Stadtkasse 
Hilden unter Angabe des Kassenzeichens 0300.1000/80012 einzuzahlen. Achtung: Nur mit der 
korrekten Angabe dieses Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ihrer Zahlung möglich. Der Ein-
zahlungsbeleg oder Verrechnungsscheck ist der Anforderung beizufügen. Das Angebot muss in deut-
scher Sprache bis zum 08.05.2008, 10:00 Uhr bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hilden ein-
gehen. Der Eröffnungstermin findet am 08.05.2008, 10:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Hilden, Am 
Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwesend sein. 
 

Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch 
ohne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des 
Angebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende 
Zahlungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualita-
tiv und quantitativ gleichwertig sein. 
 

Als Sicherheit für die Vertragserfüllung wird eine Bürgschaft eines in der Europäischen Gemeinschaft 
zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme verlangt. 
 

Als Sicherheit für die Gewährleistung werden 3 v. H. der Abrechnungssumme einbehalten. Der Auf-
tragnehmer kann stattdessen eine Bürgschaft eines in der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen 
Kreditinstituts oder Kreditversicherers stellen. 
 

Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Selbstauskunft, dass keine Eintragungen bzgl. Schwarzarbeit, Korruption und/oder Vorteilsnahme im 
Gewerbezentralregister vorhanden sind 

- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen 
- Nachweis über die erforderliche Fachkunde nach RAL-Güte- und Prüfbestimmung GZ 961. 
 

Folgende Nachweise sind auf Verlangen vorzulegen: 
- Umsatz des Unternehmers in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistun-
gen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter 
Einschluss des Anteils der bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen 

- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu 
vergebenden Leistung vergleichbar sind  

- die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten 
Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen 

- die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende 
technische Ausrüstung 

- das für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal 
- die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes 
Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen 
wird nicht akzeptiert. 
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Die Bieter sind bis zum 06.06.2008 an ihr Angebot gebunden. 
 

Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebe-
stimmungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Tel.: 02104 / 99 – 1441 oder 1413, Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 

7. Elektroarbeiten - Schulen Beethovenstraße 
 

Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Erneuerung der Beleuchtung incl. Verteilung, Leitungen, Schalter und Steckdosen; Erneuerung der 
ELA-Anlage 
Beginn der Arbeiten: 26.06.2008; Fertigstellung: 02.08.2008 
 

Die Verdingungsunterlagen können ab dem 14.04.2008 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden (Telefon: 02103 / 72 206; Fax: 02103 / 72 620) oder im Zimmer 
243 gegen ein Entgelt von 13 € angefordert werden. Bei Postversand erhöht sich das Entgelt um 3 €. 
Das Entgelt wird nicht erstattet. Der Betrag ist in bar bei der Zentralen Vergabestelle oder bei der 
Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert (BLZ 334 500 00) auf das Konto Nr. 34 300 566 der Stadtkasse 
Hilden unter Angabe des Kassenzeichens 0300.1000/80010 einzuzahlen. Achtung: Nur mit der 
korrekten Angabe dieses Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ihrer Zahlung möglich. Der Ein-
zahlungsbeleg oder Verrechnungsscheck ist der Anforderung beizufügen. Das Angebot muss in deut-
scher Sprache bis zum 06.05.2008, 11:00 Uhr bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hilden ein-
gehen. Der Eröffnungstermin findet am 06.05.2008, 11:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Hilden, Am 
Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwesend sein. 
 

Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch 
ohne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des 
Angebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende 
Zahlungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualita-
tiv und quantitativ gleichwertig sein. 
 

Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Selbstauskunft, dass keine Eintragungen bzgl. Schwarzarbeit, Korruption und/oder Vorteilsnahme im 
Gewerbezentralregister vorhanden sind 

- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen. 
 

Folgende Nachweise sind auf Verlangen vorzulegen: 
- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu 
vergebenden Leistung vergleichbar sind  

 

Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen 
wird nicht akzeptiert. 
 

Die Bieter sind bis zum 05.06.2008 an ihr Angebot gebunden. 
 

Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebe-
stimmungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Tel.: 02104 / 99 – 1441 oder 1413, Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 

8. Serverklimatisierung an verschiedenen Schulen 
 

Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Einbau und kompletter Anschluss von Klimasplitgeräten zur Klimatisierung  von Serverräumen an 7 
Hildener Schulen. 
Beginn der Arbeiten: 30.06.2008; Fertigstellung: 02.08.2008 
 

Die Verdingungsunterlagen können ab dem 14.04.2008 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden (Telefon: 02103 / 72 206; Fax: 02103 / 72 620) oder im Zimmer 
243 gegen ein Entgelt von 5 € angefordert werden. Bei Postversand erhöht sich das Entgelt um 2 €. 
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Das Entgelt wird nicht erstattet. Der Betrag ist in bar bei der Zentralen Vergabestelle oder bei der 
Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert (BLZ 334 500 00) auf das Konto Nr. 34 300 566 der Stadtkasse 
Hilden unter Angabe des Kassenzeichens 0300.1000/80009 einzuzahlen. Achtung: Nur mit der 
korrekten Angabe dieses Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ihrer Zahlung möglich. Der Ein-
zahlungsbeleg oder Verrechnungsscheck ist der Anforderung beizufügen. Das Angebot muss in deut-
scher Sprache bis zum 07.05.2008, 10:00 Uhr bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hilden ein-
gehen. Der Eröffnungstermin findet am 07.05.2008, 10:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Hilden, Am 
Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwesend sein. 
 

Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch 
ohne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des 
Angebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende 
Zahlungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualita-
tiv und quantitativ gleichwertig sein. 
 

Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Selbstauskunft, dass keine Eintragungen bzgl. Schwarzarbeit, Korruption und/oder Vorteilsnahme im 
Gewerbezentralregister vorhanden sind 

- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen. 
 

Folgende Nachweise sind auf Verlangen vorzulegen: 
- Umsatz des Unternehmers in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistun-
gen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter 
Einschluss des Anteils der bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen 

- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu 
vergebenden Leistung vergleichbar sind  

- die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten 
Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen 

- die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende 
technische Ausrüstung 

- das für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal 
- die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes 
 

Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen 
wird nicht akzeptiert. 
 

Die Bieter sind bis zum 30.05.2008 an ihr Angebot gebunden. 
 

Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebe-
stimmungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Tel.: 02104 / 99 – 1441 oder 1413, Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 

9. Malerarbeiten - Schulen Beethovenstraße 
 

Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Innenwandflächen ca. 1.990 qm; Deckenflächen ca. 1.235 qm; Zargen und Türen ca. 24 Stück; Fens-
terrahmen ca. 32 qm; Heizkörper ca. 155 qm; Heizkörperleitungen ca. 380 lfdm; Holzflächen ca. 80 
qm; Fußleisten ca. 420 lfdm; Stahlstützen ca. 20 qm; Fassadensockel ca. 20 qm; Bodenbeschichtung 
Epoxydharz ca. 70 qm 
Beginn der Arbeiten: 26.06.2008; Fertigstellung: 25.07.2008 
 

Die Verdingungsunterlagen können ab dem 14.04.2008 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden (Telefon: 02103 / 72 206; Fax: 02103 / 72 620) oder im Zimmer 
243 gegen ein Entgelt von 6 € angefordert werden. Bei Postversand erhöht sich das Entgelt um 2 €. 
Das Entgelt wird nicht erstattet. Der Betrag ist in bar bei der Zentralen Vergabestelle oder bei der 
Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert (BLZ 334 500 00) auf das Konto Nr. 34 300 566 der Stadtkasse 
Hilden unter Angabe des Kassenzeichens 0300.1000/80011 einzuzahlen. Achtung: Nur mit der 
korrekten Angabe dieses Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ihrer Zahlung möglich. Der Ein-
zahlungsbeleg oder Verrechnungsscheck ist der Anforderung beizufügen. Das Angebot muss in deut-
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scher Sprache bis zum 06.05.2008, 14:00 Uhr bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hilden ein-
gehen. Der Eröffnungstermin findet am 06.05.2008, 14:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Hilden, Am 
Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwesend sein. 
 

Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch 
ohne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des 
Angebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende 
Zahlungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualita-
tiv und quantitativ gleichwertig sein. 
 

Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Selbstauskunft, dass keine Eintragungen bzgl. Schwarzarbeit, Korruption und/oder Vorteilsnahme im 
Gewerbezentralregister vorhanden sind 

- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen. 
 

Folgende Nachweise sind auf Verlangen vorzulegen: 
- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu 
vergebenden Leistung vergleichbar sind  

 

Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen 
wird nicht akzeptiert. 
 

Die Bieter sind bis zum 05.06.2008 an ihr Angebot gebunden. 
 

Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebe-
stimmungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Tel.: 02104 / 99 – 1441 oder 1413, Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 

10. Austausch von Heizkesseln 
 

Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Austausch von Heizkesselanlagen incl. Regelung in 4 verschiedenen städtischen Objekten. Demon-
tage und Entsorgung der alten Kessel, Der Steuerung und den Abgasleitungen. Lieferung und Instal-
lation incl. Nebenarbeiten von verschiedenen Heizkesselanlagen. Die Ausschreibung erfolgt in 4 Lo-
sen. 
Beginn der Arbeiten: 07.07.2008; Fertigstellung: 25.07.2008 
 

Die Verdingungsunterlagen können ab dem 14.04.2008 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden (Telefon: 02103 / 72 206; Fax: 02103 / 72 620) oder im Zimmer 
243 gegen ein Entgelt von 19 € angefordert werden. Bei Postversand erhöht sich das Entgelt um 3 €. 
Das Entgelt wird nicht erstattet. Der Betrag ist in bar bei der Zentralen Vergabestelle oder bei der 
Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert (BLZ 334 500 00) auf das Konto Nr. 34 300 566 der Stadtkasse 
Hilden unter Angabe des Kassenzeichens 0300.1000/80013 einzuzahlen. Achtung: Nur mit der 
korrekten Angabe dieses Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ihrer Zahlung möglich. Der Ein-
zahlungsbeleg oder Verrechnungsscheck ist der Anforderung beizufügen. Das Angebot muss in deut-
scher Sprache bis zum 06.05.2008, 10:00 Uhr bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hilden ein-
gehen. Der Eröffnungstermin findet am 06.05.2008, 10:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Hilden, Am 
Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwesend sein. 
 

Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch 
ohne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des 
Angebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende 
Zahlungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualita-
tiv und quantitativ gleichwertig sein. 
 

Als Sicherheit für die Vertragserfüllung wird eine Bürgschaft eines in der Europäischen Gemeinschaft 
zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme verlangt. 
Dies gilt nur bei einer Auftragserteilung mit einer Auftragssumme von mehr als 50.000 €. 
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Als Sicherheit für die Gewährleistung werden 3 v. H. der Abrechnungssumme einbehalten. Der Auf-
tragnehmer kann stattdessen eine Bürgschaft eines in der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen 
Kreditinstituts oder Kreditversicherers stellen. Dies gilt nur bei einer Auftragserteilung mit einer Auf-
tragssumme von mehr als 50.000 €. 
 

Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Selbstauskunft, dass keine Eintragungen bzgl. Schwarzarbeit, Korruption und/oder Vorteilsnahme im 
Gewerbezentralregister vorhanden sind 

- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen. 
 

Folgende Nachweise sind auf Verlangen vorzulegen: 
- Umsatz des Unternehmers in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistun-
gen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter 
Einschluss des Anteils der bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen 

- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu 
vergebenden Leistung vergleichbar sind  

- die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten 
Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen 

- die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende 
technische Ausrüstung 

- das für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal 
- die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes 
 

Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen 
wird nicht akzeptiert. 
 

Die Bieter sind bis zum 30.05.2008 an ihr Angebot gebunden. 
 

Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebe-
stimmungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Tel.: 02104 / 99 – 1441 oder 1413, Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 

11. Umbau ELA-Anlagen an 3 Grundschulen 
 

Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Umbau bzw. Erweiterung der vorhandenen ELA-Anlagen um Einzelfunktion;  
Los 1 = Grundschule Kalstert; Los 2 = Astrid-Lindgren-Schule und Wilhelm-Busch-Schule (Gebäude 
1); Los 3 = Wilhelm-Busch-Schule (Gebäude 2) 
Beginn der Arbeiten: 26.06.2008; Fertigstellung: 02.08.2008 
 

Die Verdingungsunterlagen können ab dem 18.04.2008 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden (Telefon: 02103 / 72 206; Fax: 02103 / 72 620) oder im Zimmer 
243 gegen ein Entgelt von 11 € angefordert werden. Bei Postversand erhöht sich das Entgelt um 2 €. 
Das Entgelt wird nicht erstattet. Der Betrag ist in bar bei der Zentralen Vergabestelle oder bei der 
Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert (BLZ 334 500 00) auf das Konto Nr. 34 300 566 der Stadtkasse 
Hilden unter Angabe des Kassenzeichens 0300.1000/80015 einzuzahlen. Achtung: Nur mit der 
korrekten Angabe dieses Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ihrer Zahlung möglich. Der Ein-
zahlungsbeleg oder Verrechnungsscheck ist der Anforderung beizufügen. Das Angebot muss in deut-
scher Sprache bis zum 14.05.2008, 10:00 Uhr bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hilden ein-
gehen. Der Eröffnungstermin findet am 14.05.2008, 10:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Hilden, Am 
Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwesend sein. 
 

Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch 
ohne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des 
Angebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende 
Zahlungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualita-
tiv und quantitativ gleichwertig sein. 
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Als Sicherheit für die Gewährleistung werden 3 v. H. der Abrechnungssumme einbehalten. Der Auf-
tragnehmer kann stattdessen eine Bürgschaft eines in der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen 
Kreditinstituts oder Kreditversicherers stellen. 
 

Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Selbstauskunft, dass keine Eintragungen bzgl. Schwarzarbeit, Korruption und/oder Vorteilsnahme im 
Gewerbezentralregister vorhanden sind 

- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen. 
 

Folgende Nachweise sind auf Verlangen vorzulegen: 
- Umsatz des Unternehmers in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistun-
gen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter 
Einschluss des Anteils der bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen 

- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu 
vergebenden Leistung vergleichbar sind  

- die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten 
Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen 

- die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende 
technische Ausrüstung 

- das für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal 
- die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes 
Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen 
wird nicht akzeptiert. 
 

Die Bieter sind bis zum 06.06.2008 an ihr Angebot gebunden. 
 

Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebe-
stimmungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Tel.: 02104 / 99 – 1441 oder 1413, Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 

12. Akustikdecken – Wilhelm-Fabry-Realschule 
 

Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Ca. 720 qm Demontage vorhandener Deckenbekleidung (Gipskarton und Holzspanplatten) teilweise 
mit Mineralfaserdämmung; Lieferung und Montage von ca. 1.130 qm Mineralwollplatten-
Rasterdecken; Lieferung und Montage von ca. 370 m Gipskartonfriesen und Gipskartonabkofferungen  
Beginn der Arbeiten: 30.06.2008; Fertigstellung: 05.08.2008 
 

Die Verdingungsunterlagen können ab dem 18.04.2008 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden (Telefon: 02103 / 72 206; Fax: 02103 / 72 620) oder im Zimmer 
243 gegen ein Entgelt von 4 € angefordert werden. Bei Postversand erhöht sich das Entgelt um 2 €. 
Das Entgelt wird nicht erstattet. Der Betrag ist in bar bei der Zentralen Vergabestelle oder bei der 
Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert (BLZ 334 500 00) auf das Konto Nr. 34 300 566 der Stadtkasse 
Hilden unter Angabe des Kassenzeichens 0300.1000/80016 einzuzahlen. Achtung: Nur mit der 
korrekten Angabe dieses Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ihrer Zahlung möglich. Der Ein-
zahlungsbeleg oder Verrechnungsscheck ist der Anforderung beizufügen. Das Angebot muss in deut-
scher Sprache bis zum 14.05.2008, 14:00 Uhr bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hilden ein-
gehen. Der Eröffnungstermin findet am 14.05.2008, 14:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Hilden, Am 
Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwesend sein. 
 

Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch 
ohne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des 
Angebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende 
Zahlungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualita-
tiv und quantitativ gleichwertig sein. 
 

Als Sicherheit für die Vertragserfüllung wird eine Bürgschaft eines in der Europäischen Gemeinschaft 
zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme verlangt. 
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Als Sicherheit für die Gewährleistung werden 3 v. H. der Abrechnungssumme einbehalten. Der Auf-
tragnehmer kann stattdessen eine Bürgschaft eines in der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen 
Kreditinstituts oder Kreditversicherers stellen. 
 

Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Selbstauskunft, dass keine Eintragungen bzgl. Schwarzarbeit, Korruption und/oder Vorteilsnahme im 
Gewerbezentralregister vorhanden sind 

- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen. 
 

Folgende Nachweise sind auf Verlangen vorzulegen: 
- Umsatz des Unternehmers in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistun-
gen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter 
Einschluss des Anteils der bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen 

- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu 
vergebenden Leistung vergleichbar sind  

- die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten 
Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen 

- die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende 
technische Ausrüstung 

- das für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal 
- die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes 

 

Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen 
wird nicht akzeptiert. 
 

Die Bieter sind bis zum 06.06.2008 an ihr Angebot gebunden. 
 

Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebe-
stimmungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Tel.: 02104 / 99 – 1441 oder 1413, Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 

13. Elektroarbeiten – Wilhelm-Fabry-Realschule 
 

Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Demontage und Entsorgung  von 230 Stck. Deckenleuchten in Klassenräumen; Lieferung und Monta-
ge von 348 Stck. neuen Einbauleuchten in den Klassenräumen im Rahmen der Deckensanierung; 
Umbau bzw. Erweiterung der vorhandenen ELA-Anlage um Einzelfunktion 
Beginn der Arbeiten: 26.06.2008; Fertigstellung: 02.08.2008 
 

Die Verdingungsunterlagen können ab dem 18.04.2008 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden (Telefon: 02103 / 72 206; Fax: 02103 / 72 620) oder im Zimmer 
243 gegen ein Entgelt von 6 € angefordert werden. Bei Postversand erhöht sich das Entgelt um 2 €. 
Das Entgelt wird nicht erstattet. Der Betrag ist in bar bei der Zentralen Vergabestelle oder bei der 
Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert (BLZ 334 500 00) auf das Konto Nr. 34 300 566 der Stadtkasse 
Hilden unter Angabe des Kassenzeichens 0300.1000/80014 einzuzahlen. Achtung: Nur mit der 
korrekten Angabe dieses Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ihrer Zahlung möglich. Der Ein-
zahlungsbeleg oder Verrechnungsscheck ist der Anforderung beizufügen. Das Angebot muss in deut-
scher Sprache bis zum 14.05.2008, 11:00 Uhr bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hilden ein-
gehen. Der Eröffnungstermin findet am 14.05.2008, 11:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Hilden, Am 
Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwesend sein. 
 

Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch 
ohne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des 
Angebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende 
Zahlungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualita-
tiv und quantitativ gleichwertig sein. 
 

Als Sicherheit für die Gewährleistung werden 3 v. H. der Abrechnungssumme einbehalten. Der Auf-
tragnehmer kann stattdessen eine Bürgschaft eines in der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen 
Kreditinstituts oder Kreditversicherers stellen. 
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Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Selbstauskunft, dass keine Eintragungen bzgl. Schwarzarbeit, Korruption und/oder Vorteilsnahme im 
Gewerbezentralregister vorhanden sind 

- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen. 
 

Folgende Nachweise sind auf Verlangen vorzulegen: 
- Umsatz des Unternehmers in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistun-
gen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter 
Einschluss des Anteils der bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen 

- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu 
vergebenden Leistung vergleichbar sind  

- die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten 
Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen 

- die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende 
technische Ausrüstung 

- das für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal 
- die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes 
Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen 
wird nicht akzeptiert. 
 

Die Bieter sind bis zum 06.06.2008 an ihr Angebot gebunden. 
 

Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebe-
stimmungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Tel.: 02104 / 99 – 1441 oder 1413, Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 


